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29. März 2018 

12.402 s Pa. Iv. Eder. Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission und 
ihre Aufgabe als Gutachterin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen der parlamentarischen Initiative «Die Eidgenössische Natur- und 
Heimatschutzkommission und ihre Aufgabe als Gutachterin» hat die Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie des Ständerates am 20. März 2018 einen Vorentwurf zur 
Änderung des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) angenommen. Wir unterbreiten 
Ihnen hiermit diese Vorlage zur Stellungnahme im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens. 

Die Gesetzesänderung ermöglicht bestimmten kantonalen Vorhaben, dass sie für die 
Interessenabwägung zwischen dem Schutz von Objekten nationaler Bedeutung und dem 
Nutzen der betreffenden Vorhaben berücksichtigt werden können. Das geltende Recht hält in 
Art. 6 Abs. 2 NHG fest, dass ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung von 
Objekten, die gemäss Art. 5 Abs. 1 NHG nationale Bedeutung aufweisen, bei Erfüllung einer 
Bundesaufgabe nur in Erwägung gezogen werden darf, wenn ihr bestimmte gleich- oder 
höherwertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen. Mit der 
inhaltlichen Lockerung von Art. 6 Abs. .2 NHG wird der Kreis der möglichen Vorhaben 
erweitert, und den Interessen der Kantone soll in der Abwägung mehr Gewicht zukommen. 
Gleichzeitig soll an den hohen Anforderungen an Eingriffe in Objekte von Bundesinventaren 
festgehalten werden. 

Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme bis zum 9. Juli 2018 dem Bundesamt für Umwelt, 
Vernehmlassung 12.402, 3003 Bern oder elektronisch (thomas.kuske@bafu.admin.ch) 
zuzustellen. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die in dieser Angelegenheit zuständige Person beim 
Bundesamt für Umwelt, Herr Benott Magnin (Tel. 058 464 49 79, 
benoit.magnin@bafu.admin.ch), sowie seitens der Kommission für Umwelt, Raumplanung 
und Energie Herr Michael Ruch (Tel. 058 322 94 87; E-Mail: urek.ceate@parl.admin.ch)  
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gerne zur Verfügung. Die Vernehmlassungsunterlagen können auf der Internetseite der 
Kommission (www.parlament.ch) abgerufen werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

Roland Eberle 
Kommissionspräsident 
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